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tor, mit dem Sonderberichterstatter bei der Erfüllung seines
Mandats voll zusammenzuarbeiten, unter anderem durch die
Vorlage von Stellungnahmen und Anregungen über Möglich-
keiten zur Verwirklichung des Rechts auf Nahrung;

35. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
dreiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und
Schutz der Menschenrechte“ fortzusetzen.

RESOLUTION 62/165
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)431.

62/165. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die
Förderung der internationalen Zusammenarbeit
und Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unpartei-
lichkeit und Objektivität

Die Generalversammlung,

eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten Na-
tionen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung vor
dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestim-
mung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Na-
tionen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur
Festigung des Weltfriedens zu ergreifen und eine internatio-
nale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Pro-
bleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer
Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Ge-
schlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen,

in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internationa-
len Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Ach-
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu erzie-
len,

die Auffassung vertretend, dass sich diese internationale
Zusammenarbeit auf die Grundsätze stützen soll, die im Völ-
kerrecht, insbesondere in der Charta der Vereinten Nationen
sowie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte432,

den Internationalen Menschenrechtspakten433 und anderen
einschlägigen Dokumenten verankert sind,

zutiefst davon überzeugt, dass das Vorgehen der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte nicht nur
von einem eingehenden Verständnis der breiten Vielfalt der
Probleme getragen werden soll, die in allen Gesellschaften
bestehen, sondern auch von der uneingeschränkten Achtung
der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten
in diesen Gesellschaften, in strikter Übereinstimmung mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta und mit dem grundlegen-
den Ziel der Förderung und Festigung der Achtung vor den
Menschenrechten und Grundfreiheiten durch internationale
Zusammenarbeit,

unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolu-
tionen,

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, Ob-
jektivität und Nichtselektivität der Behandlung von Men-
schenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden434,

erklärend, wie wichtig es ist, dass die Sonderberichter-
statter und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und
Länder sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der
Wahrnehmung ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit
und Diskretion beweisen,

unterstreichend, dass die Regierungen verpflichtet sind,
die Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Ver-
antwortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völker-
recht, insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen in-
ternationalen Übereinkünften auf dem Gebiet der Menschen-
rechte eingegangen sind,

1. erklärt erneut, dass alle Völker auf Grund des in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker das
Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Einmi-
schung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen,
und dass jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den
Bestimmungen der Charta zu achten, was auch die Achtung
der territorialen Unversehrtheit mit einschließt;

2. bekräftigt, dass es eines der Ziele der Vereinten Na-
tionen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusammenar-
beit mit der Organisation die Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und in Be-
zug auf Menschenrechtsverletzungen, wo immer diese vor-
kommen, wachsam zu bleiben;

431 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bangla-
desch, Belarus, Benin, Bolivien, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Chi-
na, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische
Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, El Salvador, Eritrea,
Ghana, Guinea-Bissau, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Kambodscha, Kap Verde, Katar, Kenia, Kongo, Kuba, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauretanien,
Mauritius, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Pakistan, Russische Föderation, Sierra Leone, Simbabwe, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Usbekistan, Ve-
nezuela (Bolivarische Republik), Vietnam und Zentralafrikanische Re-
publik. 
432 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.

433 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
434 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
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3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Charta der Ver-
einten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte432, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle Rechte433, den Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte433 und andere einschlägige in-
ternationale Rechtsakte zur Grundlage ihrer Tätigkeit zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, insbesonde-
re auch zum Ausbau der weiteren internationalen Zusammen-
arbeit auf diesem Gebiet, zu machen und alle Handlungen zu
unterlassen, die mit diesem völkerrechtlichen Rahmen unver-
einbar sind;

4. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret
zur dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagran-
ter Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten
für alle und zur Festigung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit beitragen soll;

5. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von
den Grundsätzen der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit
und der Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst po-
litischer Ziele gestellt werden sollen;

6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sonder-
beauftragten, unabhängigen Experten und Arbeitsgruppen,
bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt dieser Reso-
lution gebührend zu berücksichtigen;

7. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, dass eine unvor-
eingenommene und faire Auseinandersetzung mit Menschen-
rechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusammenar-
beit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz
und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten beiträgt;

8. betont in diesem Zusammenhang, dass auch künftig
unparteiische und objektive Informationen über die politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und Er-
eignisse in allen Ländern verfügbar sein müssen;

9. bittet die Mitgliedstaaten, zu erwägen, nach Bedarf
im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend
ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere
der Charta, sowie den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, die sie für angebracht halten, um weitere Fortschritte bei
der internationalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festi-
gung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten zu erzielen;

10. ersucht den Menschenrechtsrat, diese Resolution ge-
bührend zu berücksichtigen und weitere Vorschläge zu prü-
fen, die darauf gerichtet sind, die Tätigkeit der Vereinten Na-
tionen auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die Förde-
rung der internationalen Zusammenarbeit und der Wichtig-
keit der Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Objektivität
zu stärken;

11. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten
und die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa-

tionen um die Vorlage weiterer praktischer Vorschläge und
Ideen zu bitten, die dazu beitragen würden, die Tätigkeit der
Vereinten Nationen im Menschenrechtsbereich durch die
Förderung internationaler Zusammenarbeit auf der Grundla-
ge der Grundsätze der Nichtselektivität, Unparteilichkeit und
Objektivität zu stärken, und der Generalversammlung auf ih-
rer vierundsechzigsten Tagung einen umfassenden Bericht
über diese Frage vorzulegen;

12. beschließt, diese Frage auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Men-
schenrechte“ zu behandeln.

RESOLUTION 62/166

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 120 Stimmen bei
55 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/439/Add.2, Ziff. 173)435:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, China, Co-
sta Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon,
Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Me-
xiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippinen,
Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, São Tomé
und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Timor-Leste, Togo, Tri-
nidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Tuvalu, Uganda, Usbeki-
stan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Belgien,
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,

435 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Äthiopien, Belarus, Benin,
Bolivien, Burkina Faso, China, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Eritrea, Iran (Islamische Republik), Ke-
nia, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Malawi, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Sierra
Leone, Simbabwe, St. Lucia, Sudan, Suriname, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vietnam und Zentralafrikanische Republik. 




